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Kantonsrat 

B 50 A 

Traktandum 6 / Jahresbericht 2024 - Teil I: Geschäftsbericht (B 50a) / Teil II: 

Jahresrechnung (B 50b) - Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des 

Jahresberichtes 2024 / Finanzdepartement 

1. Antragsteller/in PFK 

Seite Allgemein 

Bemerkung: 

Ab dem kommenden AFP 2026-2029 sollen in allen Planjahren sämtliche 

Globalbudgets der Aufgabenbereiche, die gegenüber dem jeweils vorherigen AFP 

erhöht wurden, detaillierter begründet werden. In der Vergangenheit gab es grosse 

Unterschiede bei den jeweiligen Kapitel 6.3 in den Aufgabenbereichen 

(«Veränderungen gegenüber dem Vorjahres-AFP»). Es soll ein Mindest-

Detaillierungsgrad gesetzt werden, der bei allen Aufgabenbereichen mit höheren 

Globalbudgets (1.) eine detaillierte Begründung für die Erhöhung (inkl. Detailzahlen 

und Detailbegründungen) sowie (2.) eine Begründung, warum innerhalb des 

Aufgabenbereichs nicht kompensiert werden konnte, umfasst. 

2. Antragsteller/in Priska Fleischlin / Fabrizio Misticoni 

Seite Allgemein 

Bemerkung: 

Die Erreichung der im Legislaturprogramm gesetzten Nachhaltigkeitsziele soll in 

einem geeigneten Reporting (entsprechend der Antwort auf Anfrage A200) 

periodisch dem Kantonsrat vorgelegt werden. 

 

Rückzug 

3. Antragsteller/in Priska Fleischlin 

Seite Allgemein 

Bemerkung: 

Es soll geprüft werden, wie die Transparenz über den Stand der Planungsberichte 

gewährleistet wird und in welchem Intervall der Kantonsrat informiert werden kann. 
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4. Antragsteller/in Priska Fleischlin 

Seite Allgemein 

Bemerkung: 

Die Nachträge aus Steuern der juristischen und natürlichen Personen, sowie die 

Nachträge aus den Sondersteuern sollen jeweils im Voranschlag budgetiert werden. 

Basis bildet dabei das durchschnittliche Nachtragsvolumen der Vorjahre. 

5. Antragsteller/in PFK 

Seite 219 / H9–4031 FD Finanzen 

Bemerkung: 

Im AFP 2026-29 soll in der gesamten Planungsperiode keine Gewinnausschüttung 

der SNB eingeplant werden. 

6. Antragsteller/in PFK 

Seite 223 / H9–4061 FD Finanzen 

Bemerkung: 

Im AFP 2026-29 soll ein Szenario dargestellt werden, aus welchem ersichtlich ist, 

welchen Einfluss ein Wegfall der gesamten OECD-Mehreinnahmen oder grosser Teile 

davon auf den Finanzplan hätte. 

 





Kantonsrat

B 50 A

Traktandum 6 / Jahresbericht 2024 - Teil I: Geschäftsbericht (B 50a) / Teil II: Jahresrechnung (B 50b) - Kantonsratsbeschluss über die Genehmigung des Jahresberichtes 2024 / Finanzdepartement

		1.

		Antragsteller/in	PFK

Seite	Allgemein

Bemerkung:

Ab dem kommenden AFP 2026-2029 sollen in allen Planjahren sämtliche Globalbudgets der Aufgabenbereiche, die gegenüber dem jeweils vorherigen AFP erhöht wurden, detaillierter begründet werden. In der Vergangenheit gab es grosse Unterschiede bei den jeweiligen Kapitel 6.3 in den Aufgabenbereichen («Veränderungen gegenüber dem Vorjahres-AFP»). Es soll ein Mindest-Detaillierungsgrad gesetzt werden, der bei allen Aufgabenbereichen mit höheren Globalbudgets (1.) eine detaillierte Begründung für die Erhöhung (inkl. Detailzahlen und Detailbegründungen) sowie (2.) eine Begründung, warum innerhalb des Aufgabenbereichs nicht kompensiert werden konnte, umfasst.



		2.

		Antragsteller/in	Priska Fleischlin / Fabrizio Misticoni

Seite	Allgemein

Bemerkung:

Die Erreichung der im Legislaturprogramm gesetzten Nachhaltigkeitsziele soll in einem geeigneten Reporting (entsprechend der Antwort auf Anfrage A200) periodisch dem Kantonsrat vorgelegt werden.



Rückzug



		3.

		Antragsteller/in	Priska Fleischlin

Seite	Allgemein

Bemerkung:

Es soll geprüft werden, wie die Transparenz über den Stand der Planungsberichte gewährleistet wird und in welchem Intervall der Kantonsrat informiert werden kann.















		[bookmark: _GoBack]4.

		Antragsteller/in	Priska Fleischlin

Seite	Allgemein

Bemerkung:

Die Nachträge aus Steuern der juristischen und natürlichen Personen, sowie die Nachträge aus den Sondersteuern sollen jeweils im Voranschlag budgetiert werden. Basis bildet dabei das durchschnittliche Nachtragsvolumen der Vorjahre.



		5.

		Antragsteller/in	PFK

Seite	219 / H9–4031 FD Finanzen

Bemerkung:

Im AFP 2026-29 soll in der gesamten Planungsperiode keine Gewinnausschüttung der SNB eingeplant werden.



		6.

		Antragsteller/in	PFK

Seite	223 / H9–4061 FD Finanzen

Bemerkung:

Im AFP 2026-29 soll ein Szenario dargestellt werden, aus welchem ersichtlich ist, welchen Einfluss ein Wegfall der gesamten OECD-Mehreinnahmen oder grosser Teile davon auf den Finanzplan hätte.





[bookmark: end_of_document]

		13.06.2025 09:40

		Seite 1 von 2





image1.png

KANTON
LUZERN






